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Behandlung von Revisionsbemerkungen
Oèent F. Ze'wJcT, CFc/ z/er Recè»«»gn'e&/KJ« ORR

Nachdem in der August-Nummer 1967 des «Der Fourier» bereits auf die hauptsächlichsten
Revisionsbemerkungen aufmerksam gemacht wurde, werden auf Wunsch der Redaktion nochmals
die Fehler, die von den Rechnungsführern begangen werden, nachstehend zusammengefasst. Es ist
dabei nicht zu vermeiden, dass gleiche Beanstandungen wie in der August-Nummer 1967 aufzu-
führen sind, da von den Rechnungsführern das Verwaltungsreglement, der Anhang zum VR und
die administrativen Weisungen Nr, 1 und 2 des OKK vor und ganz besonders während dem Dienst
zu wenig konsultiert werden.

Z///er

12 VR Als Belege sind die Originalrechnungen mit allen notwendigen Details zu
verwenden. Lieferscheine können nicht als Belege angenommen werden.
Sofern auf der Rechnung nur die Lieferscheine ohne Details aufgeführt wer-
den, sind diese der Rechnung beizulegen.

20 VR Kreditgesuche für besondere Auslagen sind vor dem Ankauf der bezüglichen
Gegenstände mit der notwendigen Begründung einzureichen.

28 VR Die Anzahl der besoldeten Diensttage sind auf beiden Mannschaftskontrollen
einzutragen.

31 VR Die mit dem Korpsmaterial bezogenen Fahrräder sind nicht in die Fahrrad-
kontrolle einzutragen.

30, 31, 33 VR Die Pferde-, Fahrrad- und Motorfahrzeugkontrollen sind nur in einem Exem-
plar der Buchhaltung beizulegen.

45 VR Der Packmatcrialkontrolle sind die Quittungen über zurückgeschobenes Pack-
material beizulegen.

64 VR Die PC-Bordereau der 2. SP sind sofort nach deren Erstellung an das
2.3 AW Nr. 1 K 4- R einzusenden. Es werden vielfach die Zahlungen von den Lieferanten
1.2 AW Nr. 2 bei uns reklamiert, wobei es sich herausstellt, dass das PC-Bordereau noch in

der Bürokiste des Rechnungsführers liegt.
Dem Ausfüllen der Girozettel und Zahlungsanweisungen ist besondere Auf-
merksamkeit zu schenken. Es kommen immer noch zu viele unzustellbare
Zahlungen zurück, die bedeutende Mehrarbeit und eine Verzögerung der
Zahlungen verursachen.

67,72 VR Die Fristen für die Ablieferung der Buchhaltungen, sowie für die Einzah-
lung der Rechnungssaldi sind einzuhalten.

68 VR Die nachdienstliehen Rechnungen betreffen meistens Lebensmittellieferungen
oder Unterkunftsabrechnungen, die unbedingt vor Dienstschluss durch den

Rechnungsführer anzuweisen sind. Derartige nachdienstliche Rechnungen
zeigen, dass die betreffenden Rf keine Übersicht über ihren Haushalt haben.

71 VR Die mit dem OKK abrechnenden Rechnungsführer haben den administrativen
Befehl dem OKK zuzustellen.

,Vo/<7

109 VR Die Belege für die Rekognoszierungskompetenzen sind durch den vorgesetz-
353/354 WAO ten Kdt zu bescheinigen. Für die Benützung von privaten Motfz und ver-

mehrte Rekognoszierungstage sind die entsprechenden Bewilligungen der
Kdt der Heereseinheiten beziehungsweise Abteilungschefs des EMD den Aus-
gabenbelegen beizulegen.
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105, 107, 110,
111 VR

Die Kompetenzbelege von Wehrmännern, die nicht auf der Mannschaftskon-
trolle figurieren, sind durch den Kdt zu bescheinigen.

165, 166 VR Die Dienstreise- und Pensionszulagen, auch für die Schiedsrichter, dürfen nur
für diejenigen Mahlzeiten vergütet werden, die nach dem Einrücken und bis
zur Entlassung eingenommen werden. Für die Reisen beim Einrücken und
der Entlassung besteht kein Anrecht auf diese Zulagen.

187 VR Die Beschaffung der Lebensmittel durch Selbstsorge hat in erster Linie am
Unterkunftsort zu erfolgen. Beschaffung aus weit entfernten Gebieten ist nur
in begründeten Fällen zulässig, ansonst die Transportkosten belastet werden.

213 VR Die Berechnung des Bedarfs an Armeeproviant wird vielfach zu wenig genau
vorgenommen, so dass zu grosse Rückschübe bei der Entlassung notwendig
sind. Die bezüglichen Kosten werden der Truppe belastet.

Lbt/erA««//

227 VR Wenn die Truppenkdt oder Rf bei einer Gemeinde anfragen betreffend der
Unterkunftsmöglichkeit, und diese Gemeinde auf Grund der Auskünfte nicht
belegt wird, ist die Gemeindeverwaltung sofort zu orientieren. Es werden
immer wieder Forderungen gestellt für die Bereitstellung von Kantonnemen-
ten und Reservierung von Zimmern für Of und höhere Uof, die von der
Truppe nicht belegt werden.

234 VR Gesuche für ausserordentliche Kantonnementseinrichtungen, besonders für
Biwaks, sind rechtzeitig einzureichen.

Holz, Wasserschläuche, Plastikunterlagen usw. für das Biwak können bei der
Abteilung für Genie und Festungen, Bern, bestellt werden.

Für die Beleuchtung der Mannschafts- und Pferdezelte ist das Beleuchtung»-
material des Korpsmaterials zu verwenden. Die Kosten für elektrische Instal-
lationen können nicht zu Lasten des Bundes übernommen werden.

239 VR Die Abrechnung der Kantonnemente stützt sich auf die in den Kantonnemen-
ten untergebrachten Wehrmänner, nicht auf den Totalbestand, Die Ol und
Uof in Zimmern sind in Abzug zu bringen.

245 VR Die Unterkunftsberechnung ist durch den Orts-Qm zu visieren, und es ist

ihm eine Kopie der Abrechnung zu übermachen.

19 VRA Die Entschädigungen sind global und nicht detailliert zu verrechnen. Für
die Aufteilung der Beträge hat der Rechnungsführer den Gemeinden die
bezüglichen Details schriftlich zu übergeben.

Die Küchenentschädigung ist im Pauschalansatz inbegriffen und kann für
die ausserhalb der Kantonnemente untergebrachten Of und Uof nicht zu-
sätzlich vergütet werden.

20 VRA Die Matratzenentschädigung darf nur für die effektiv gebrauchten Matratzen
vergütet werden, nicht für die bei der Rekognoszierung bestellten Matratzen.
Die Gemeinden sind bei grossen Differenzen zu dem Einrückungsbestand
rechtzeitig zu orientieren.

24 VRA Für kleine Büroräume und Krankenzimmer bis zu ca. 10 m- sind sämtliche
Räume zusammenzuzählen und durch 30 m- zu dividieren um die Anzahl
der zu vergütenden Räume zu erhalten. Es ist nicht zulässig zum Beispiel
10 Räume von ca. 10 m- als Krankenzimmer abzurechnen mit ie Fr. 3.50
beziehungsweise Fr, 6.—. Entweder stellt die Gemeinde geeignete grössere

264



Räume zur Verfügung oder sie ist bei der Rekognoszierung darauf aufmerk-
sam zu machen, dass diese kleinen Räume nicht einzeln vergütet werden.

Bei der Beanspruchung von Büroräumen ist grösste Zurückhaltung zu beach-

ten. Bs ist nicht notwendig, dass für Einheiten 3 und mehr Büroräume bean-

sprucht werden. Es wird speziell auf Ziff. 21 YR betreffend der Sparsamkeit
verwiesen. Für die Theorie sollten in erster Linie die Essräume, welche
bereits als solche vergütet werden, beansprucht werden. Auf alle Fälle sind
nicht grosse Säle als Theorieräume zu benutzen, da vielfach nur ein Teil des
Raumes notwendig ist.

27 VRA Die Arbeitsräume werden nur für die effektiven Arbeitstage und Arbeits-
platze, nicht für die ganze Dauer des Aufenthaltes vergütet.

29 VRA Für die Magazinräume gilt die gleiche Bemerkung wie für die Büros bezüg-
lieh Anzahl und Grösse.

ReAe« Trans/wr/e

237 ff VR Die Abgabe von Marschbefehlsabschnitten, Transportgutscheinen Beziehung«-
weise Militärfrachtbriefen ist in folgenden Fällen nicht gestattet:

- für Vorbereitungen und Trainings, die den eigentlichen Wettkämpfen im
Rahmen der ausscrdienstlichen wehrsportlichen Ausbildung der Truppe
vorangehen — Ausscheidungsschiessen für Armeewettkampf. Diese Kosten
gehen nach Ziff 48 VR zu Lasten der Truppenkasse;

- für die Teilnahme an, auf privater Basis organisierten, ausscrdienstlichen
Veranstaltungen (Schweizer Meisterschaften, 2 Tage-Märsche von zivilen
Institutionen und Of-Gesellschaften, Wettkämpfe und Feste, 1. August-
Feier ;

- für die Teilnahme an zivilen Beerdigungen Angehörige von Wehrmän-
nern);

- zum Hinterlegen der persönlichen Ausrüstung ausserhalb des Wohnortes
(Art. 24 der Verfügung des EMD über die Mannschaftsausrüstung vom
5.Januar 1967);

- für Urlaubsreisen aus beruflichen Gründen;

- für den von Wehrmännern selbstverschuldeten Verlust des Marschbefehls
oder Billettes (auch keine Barvergütung);

- für Expressgutsendungen. Sendungen dürfen nur in den allerdringendsten
Fällen als Expressgut aufgegeben werden und sind zu Lasten der Dienst-
kasse zur Ziviltaxe bar zu bezahlen;

- an private Transportunternehmungen zwecks Beförderung von Urlaubern
in RS mit Extrakursen. Es sind die fahrplanmässigen Kurse der öffentlichen
Verkehrsmittel zu benützen (Verfügung des EMD betreffend die Organi-
sation von Urlaubertransporten vom 31. Oktober 1960);

- für den Transport von Privatmaterial der Truppe (Kleiderbügel, Küchen-
material usw.);

Tm übrigen wird darauf aufmerksam gemacht, dass

Fahrpreisdifferenzen auf Billetten, die wegen unrichtig erstellter Marsch-
befehle nicht voll ausgenützt werden können, der Truppe belastet werden;

die bei der Entlassung entstehenden zusätzlichen Kosten bei der Benützung
von privaten Transportunternehmen ebenfalls belastet werden. Der Wehr-
mann hat die (ahrplanmassig verkehrenden Kurse der öffentlichen Ver-
kehrsmittel zu benützen;

264 VR
3.3 AW Nr. 2
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- bei der Entlassung ganzer Einheiten Gesamt-Transportgutscheine mit einer
Mannschaftskontrolle abzugeben sind und nicht Einzel-Transportgutscheine.
Das gleiche gilt für den Rücktransport des Gepäcks;

- für das Einrücken und die Entlassung zu Dienstleistungen (Rekognos-
zierungen ausgenommen) mit eigenem Motorfahrzeug keine Billettkosten
vergütet werden;

- beim Einrücken mit dem Kav-Pferd ab der gleichen Abgangsstation Sam-

meltransporte zu organisieren sind. In diesen Fällen ist pro Wagen ein

einziger Frachtbrief (Form. 7.25) abzugeben;

- dass Wagenstandgelder durch die Rechnungsführer an die Stationen zu
Lasten der Dienstkasse zu bezahlen sind.

Afotor/ct/zrzzvzge

Bei Rekognoszierungen sollten die Bewilligungen für die privaten Motor-
fahrzeuge an die dem Rekognoszierungsort zunächst gelegenen Offiziere
erteilt werden, damit die An- und Rückfahrtsstrecken in einem vernünftigen
Verhältnis zu den am Rekognoszierungsort dienstlich zu fahrenden Kilo-
meiern stehen.

Der Betriebsstoffabrechnung sind die Gutscheine für die Retouren inklusive
das Packmaterial beizulegen. Der Verbrauch ist nach den 3 Kategorien auf-
zuführen.

SV/ae/Be«- «/tri bVA/äwvp/e/zwetoYä//

Die Zeigerchefs können nur für die Übernahme und Abgabe des Schießstandes
und das Aufziehen der Scheibenbilder entschädigt werden. Die Arbeitszeiten
sind auf der Rechnung zu detaillieren. Die Schützenvereine sind auf diese

Bestimmung aufmerksam zu machen, da diese ebenfalls in Art. 170 der Vf
des EMD über das Schiesswesen ausser Dienst vom 5. Februar 1969 enthalten
ist. Bei den elektrischen Laufscheibenanlagen kann der Vertreter der Schützen-

gesellschaft für die ganze Dauer der Schiessübung entschädigt werden, da
die dauernde Beaufsichtigung der Anlage nötig ist.

Bärowatov'a/

Der Kauf von Büromaterial zu Lasten der Dienstkasse ist nicht zulässig. Zu
Lasten des Materialkredites darf kein Büromaterial beschafft werden, da der
Kredit nur für Verbrauchsmaterial zu besonderen Übungs- und Demonstra-
tionszwecken bestimmt ist.

Te/epAo»

Die privaten felcphongespräche und Auslandgespräche auf militarisierten
Apparaten sind mit einer detaillierten Gesprächskontrolle zu vereinnahmen.

Bei zu grossen Installationskosten sind die Büros zu verlegen, wenn dadurch
Installationskosten eingespart werden können. In Gemeinden mit permanen-
ten Telephonanschlüssen für die Truppe (die Gemeindebehörde oder Kreis-
telephondirektion kann Auskunft erteilen) sind diese Büroräume zu belegen,
und es dürfen keine anderen Telephonanschlüsse installiert werden.

örfWewmarz

Den Schadenersatzgesuchen sind die verlangten Unterlagen mit dem Antrag
des Kommandanten beizulegen.



507 WAO Für die Ausschöpfung des Materialkrediles ist der Buchhaltung eine Zusam-
menstellung beizulegen.

/l(/rc'ir/e/7(//g vo« ,Vt7;re;7?c/; u/t r/ur OKM

Bei den Schreiben an das OKK hat der Absender, sofern er sich nicht im
Dienst befindet, die genaue Ziviladresse anzugeben.

Über 25 Jahre Fourier
und dann Zivilschutzrechnungsführer

Dies ist die letzte Station, die ein Fourier oder Fouriergehilfe erreichen wird, sobald er aus der
Wehrpflicht entlassen ist und in einer Ortschaft wohnt, die zivilschutzp! 1 ichtig ist.

In einer Zürcher Tageszeitung standen vor kurzem folgende Ausführungen:
«Die heutige Ausbildung des Zivilschutzes ist nicht restlos befriedigend. Dort wo man auf solide
Kenntnisse, welche im Beruf oder Militärdienst erworben wurden, aufbauen kann, mögen die

kurzfristigen Kurse genügen. In den übrigen Fällen sind die Einführungskurse — noch mehr
Kurse für das Kader — eine problematische Schnellbleiche.»

Viele unserer Verbandsmitglieder werden in den nächsten Jahren irgendwie sich mit dem Gedan-
ken vertraut machen müssen, als Zivilschutzrechnungsführer eingesetzt zu werden. Zu der in der
Tagespresse erwähnten Problematik möchte ich einige Gedanken festhalten.

Unvoreingenommen, jedoch verbunden mit einer gewissen Skepsis habe ich dem Aufgebot in
einen Kurs für Rechnungsführer des Zivilschutzes (Dauer 6 Tage) Folge geleistet. Die 60 Mann,
die sich beim Appell gemeldet haben, waren altersmässig ziemlich unterschiedlich zusammen-
gesetzt. Vom jüngsten mit kaum über 20 Jahren, bis zum ergrauten 55jährigen, ist alles dabei

gewesen. Diese rund 30 Jahre Altersunterschied zeigen nun schon, dass es sich hier nicht um
einen Kurs handeln kann, bei dem nur ehemalige Fouriere oder Fouriergehilfen in die Belange
des Zivilschutzes eingeführt werden.

Wie ich festgestellt habe, hatte der grössere Teil der Absolventen dieses Kurses vorher keine
Ahnung einer militärischen Buchhaltung. In der Klasse, der ich zugeteilt war, bin ich sogar der
einzige ehemalige Fourier gewesen. Schnell konnte ich aber feststellen, dass die uns ausgehändigten
Weisungen, sowie auch die uns übergebene Musterbuchhaltung wohl in einigen Punkten etwas
von unserer bekannten Truppenbuchhaltung abweichen, jedoch handelt es sich um Verhältnis-
massig kleine Unterschiede.

Die erhaltenen Unterlagen und Weisungen sind leicht verständlich und sicher zweckmässig auf-

gebaut. Ein Fourier der heute aus der Wehrpflicht entlassen wird, bringt noch viel Aktivdienst-
erfahrung mit. Daher ist mit über 1000 Diensttagen ein ötägiger Kurs mit Anfängern zusammen
einfach eine Zumutung und Zeitverschwendung. Um sich die nötigen Kenntnisse anzueignen,
würden 2 Tage vollauf genügen, selbst für ehemalige Fouriere, die seit Jahren keine Truppenbuch-
haltung mehr erstellt haben. Für Anfänger jedoch beginnt hier genau die eingangs erwähnte
Problematik. Ich möchte bezweifeln, ob es allen Anfängern dieses Schnellbleichekurses in einem
halben Jahr gelingen würde, eine einwandfreie Buchhaltung abzuliefern. Warum beträgt denn die
Ausbildung eines Fouriergehilfen heute 3 Wochen oder eines EID-Rechnungsführers 5 Wochen?

Die Gefühle, mit denen ich zu einem weiteren in Aussicht gestellten Kurs zur Erlernung des Ver-
pflegungsdienstes einrücken werde, möchte ich hier lieber nicht erläutern.

Für ehemalige Fouriere kommt eine weitere sicher unbefriedigende Lösung dazu. Für diesen Kurs
wird eine Funktionsentschädigung (Sold) von Fr. 4.— bezahlt plus Erwerbsausfallentschädigung.
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